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1 Anlass, Erfordernis und Ziele der Planung

Diedesfeld weist insbesondere entlang der historischen Hauptstraen ,Weinstraf3e* und
.Kreuzstral3e” ein intaktes Ensemble der klassischen dorflichen StraRenrandbebauung eines
pfalzischen Weindorfes auf. In Richtung der Ortsausgénge geht der geschlossene Charakter
des homogenen Ortsbildes etwas verloren, da die Bebauung - aufgelockert und von der
Stral3e abgerickt - vermehrt den stédtebaulichen Leitbildern der zweiten Halfte des 20. Jhdt.
folgt. Dieser siedlungsstrukturelle Ubergangsbereich, teilweise durchsetzt von Bauliicken,
bildet in der Regel diffuse Strukturen, die keine eindeutige Leitlinie zur Weiterentwicklung
des Dorfbildes vorgeben. Dies gilt sowohl fir das stéadtebauliche Bild nach innen und aul3en,
also zum StraRenraum und zum Ortsrand hin, als auch fir die Nutzungszusammensetzung
und die Gebaudetypologie. Wahrend der historische Aspekt des Ortsrandes gepragt war von
ruhigen Dachlandschaften der landwirtschaftlichen Hintergebaude, dréngen nun
Appartementh&user mit hoch aufragenden Fassaden und vorgehangten Aussichtsbalkonen
an den auReren Rand des Weindorfes. Gleichzeitig weicht die Bebauung im Inneren von der
StralRe zuriick und dort, wo im alten Ortskern das Wohnhaus direkt an der
Gehweghinterkante steht, entstehen Vorgartenzonen, die haufig den ruhenden Verkehr
aufnehmen muissen. Fir das Weindorf Diedesfeld, dessen wirtschaftliche Perspektive in
erheblichem Umfang vom Weinbau selbst, aber auch der Weinvermarktung tber touristische
Attraktivitat abhangig ist, ist das Ortsbild von gréf3ter Relevanz. Das stadtebauliche Konzept
fir eine Weiterentwicklung dieser Ubergangszone muss daher sowohl den Charakter des
alten Weindorfes aufgreifen und die harmonische Gestaltung des Ortsrandes sicherstellen,
als auch den Entwicklungsbediirfnissen in der Ortsrandlage gerecht werden.

Angesichts dieser diffusen Rahmenbedingungen kann eine geordnete Entwicklung des
Ortsbildes im Sinne einer an die dorflichen Strukturen angepassten Bauweise nur
sichergestellt werden, indem ein stadtebauliches Konzept zur Entwicklung dieses
Ubergangsbereiches durch Bauleitplanung vorgegeben wird.

Konkreter Anlass, das Bebauungsplanverfahren einzuleiten, ist ein Bauvorhaben fiir ein
Mehrfamilienhaus, das sich méglicherweise zwar nach den Kriterien des § 34 BauGB in
diese inhomogene Bebauungsstruktur einfligen, mit den stadtebaulichen Entwicklungszielen
der Stadt Neustadt fUr diesen Bereich allerdings nicht vereinbar ist.

2 Verfahren

Aufstellungsbeschluss des Stadtrates 24.04.2012
Beschluss zur friihzeitigen Beteiligung 21.08.2012
Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit und der Behdrden 03.—14.09.2012
Beschluss zur offentlichen Beteiligung 23.10.2012
Beteiligung der Offentlichkeit (6ffentliche Auslegung) 12.11. - 14.12.2012
Erneute Beteiligung der Offentlichkeit (2. 6ffentliche Auslegung) 01.03. - 02.04.2013
Satzungsbeschluss 24.10.2013

Offentliche Bekanntmachung 06.02.2014
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3

3.1

3.2

3.3

4.1

Beschreibung des Plangebietes

Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich umfasst die Grundstlicke dstlich der Weinstral3e
zwischen den Hausnummern 559 und 573. Im Osten wird das Plangebiet durch den
Landwirtschaftsweg Flurstlick Nr. 6621/1 begrenzt.

Lage, Grol3e und Topographie

Das 1,12 ha grof3e Plangebiet liegt unmittelbar am sidlichen Rand der urspriinglichen
geschlossenen Baustruktur des Weindorfes Diedesfeld und stellt sowohl einen
Ubergang zwischen der bebauten Ortslage und dem §stlich angrenzenden
AulRenbereich, als auch zwischen dem gewachsenen Ortskern des Weindorfes und
den sudlich anschlieRenden Erweiterungsflachen dar. Die WeinstralRe verlauft in
diesem Bereich etwa auf halber Hohe zwischen dem Waldrand des Haardtgebirges
und der beginnenden Niederung der Rheinebene. Insofern liegt das Plangebiet
landschaftlich exponiert und der Ortsrand im Bereich des Plangebietes ist weithin im
Landschaftsbild wirksam. Daher muss der Gestaltung des Ortsrandes im Rahmen der
Planung besondere Beachtung geschenkt werden.

Nutzung des Planungsgebietes und der Randbereiche

Das Plangebiet selbst und seine Umgebung sind deutlich tGberwiegend fur
Wohnzwecke genutzt. Neben den meist bestehenden Einfamilienhausern weist vor
allem der Bereich sudlich des Plangebietes eine Vielzahl von Mehrfamilienhausern auf.
Nordlich des Plangebietes liegt das Anwesen eines Sanitarfachhandels, der sich in
einem ehemaligen Weingut angesiedelt hat. Bezliglich dieser Nachbarschaft ist das
eventuell bestehende Konfliktpotential zu untersuchen.

Die dstlichen Flachen des Plangebietes und der Umgebung sind als Weinberge
genutzt. Hier ist innerhalb des Plangebietes eine klare Abgrenzung zwischen Bauland
und landwirtschaftlicher Flache zu treffen.

Planerische Vorgaben

Regionaler Raumordnungsplan

Im Regionalen Raumordnungsplan ist das Plangebiet als Siedlungsflache im Bestand
dargestellt. Unmittelbar an das Plangebiet angrenzend enthélt der ROP die Darstellung
einer Grunzasur, die fir weitere Bebauung nicht angetastet werden darf. Zwar sind die
Darstellungen des ROP nicht parzellenscharf, doch ist mit Blick auf diese Planinhalte
die Bautiefe eher restriktiv zu bemessen.
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4.2 Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan

In dem seit 24.09.2005 wirksamen Flachennutzungsplan (FNP) ist im Westen des
Plangebietes eine "Wohnbauflache (Bestand)" bzw. ,Mischbauflache (Bestand)* und fir
den Ostteil eine "Flache fur die Landwirtschaft -Rebland- (Bestand)" dargestellt. Die
Abgrenzung zwischen Bauland und Rebland verlauft in ca. 30 m Abstand parallel zur
WeinstralRe und entspricht in etwa der anzunehmenden Grenze des ,im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles” (Innenbereich) gegeniiber dem AufRenbereich.
Entwickelt aus diesen FNP-Darstellungen sollen ein "Allgemeines Wohngebiet" (WA),
ein ,Dorfgebiet” (MD)eine "Private Grunflache -Schutzgriin-" und eine "Flache fur die
Landwirtschaft -Rebland-" festgesetzt werden. Auf der "Privaten Grunflache" und der
"Flache fur die Landwirtschaft" sollen bauliche Anlagen jeglicher Art ausgeschlossen
und nur eine Bodenertragsnutzung zugelassen werden.

5 Stadtebauliche Konzeption

Die wie oben dargestellt aus dem FNP abgeleitete Baulandflache wird durch eine
private Griunflache zur dstlich angrenzenden landwirtschaftlichen Flache abgegrenzt.
Die mit der Planung verfolgte Baustruktur orientiert sich am klassischen Zweiseithof,
der im Wesentlichen auch das Ortshild von Diedesfeld pragt. Hierbei steht ein schmaler
Baukorper (in der Regel das Wohnhaus) giebelstandig unmittelbar an der Gehweg-
hinterkante und die Wirtschaftsgebaude mit Scheune befinden sich an der hinteren
Hofseite in traufstandiger Anordnung zur StrafRe. Die Vorderhauser sind dabei in der
Regel zweigeschossig, wahrend die Dachtraufe des Wirtschaftsgebaudes nicht die
Hohe des Wohnhauses erreicht. Die Dachflache der Scheune ist ohne Aufbauten oder
Einschnitte ausgefuhrt. Sofern ausreichend Platz besteht, liegt eine schmale Abseite
(ebenfalls giebelstandig zur StralRe) dem Wohnhaus gegenuber und wird zum Abstellen
von Fahrzeugen und Gerét, manchmal auch als Altenteiler genutzt.

Um den heutigen Anforderungen an gesunde Wohnverhaltnisse Rechnung zu tragen,
wird dieses Grundkonzept in modifizierter Form etwas aufgelockert angewendet. Zum
einen koénnen die Baukdrper etwas von der StralRe abriicken, zum anderen werden die
Abstande der Geb&dude untereinander etwas vergréfRert.

In der Dimension orientiert sich das Konzept an den bestehenden Kubaturen der
Gebéaude, wobei allerdings mit Blick auf die Fernwirkung des Ortsrandes fiir den
~Scheunenkranz” differenzierte Festsetzungen fir die Gestaltung der ostlichen
Erscheinung der Gebaude getroffen werden miissen. Anders, als im stadtebaulichen
Leitmotiv Ublich, kénnen auch die Hintergebdude zu Wohnzwecken genutzt werden.
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6.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Grinde fur die Festsetzungen

Entsprechend den Darstellungen des Flachennutzungsplanes werden ein "Allgemeines
Wohngebiet" (WA) und ein "Dorfgebiet” (MD) festgesetzt. In diesen Baugebieten
werden grundsétzlich jeweils die in § 4 bzw. 8 5 BauNVO genannten Nutzungen
zugelassen. Nicht zugelassen werden jedoch Tankstellen sowie Vergniigungsstatten
und diesen ahnliche Gewerbebetriebe (z.B. Wohnungsprostitution), auch wenn diese
nach den Vorschriften zum Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ,nicht stérend*
fur die Wohnnutzung sein mdgen. Das Plangebiet und das daran westlich angrenzende
Gebiet werden bisher wesentlich durch Wohnhauser mit 1 — 3 Wohnungen gepragt. In
dem Gebiet westlich der Weinstral3e befinden sich wenige landwirtschaftliche
Nebenerwerbsbetriebe. Mit Ricksicht auf diese Betriebe wird auch im Plangebiet ein
"Dorfgebiet" festgesetzt. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass sich im Plangebiet die in

8§ 5 Abs. 2 Nr. 4, 5, 6, 7 und 8 BauNVO genannten Nutzungen ansiedeln werden,
jedoch gibt es keine Stadtebaulichen Griinde, diese auszuschliel3en.

Die Grundflache, Baumassen-Gliederung und Hohe der Gebaude soll im Sinne einer
zurlickhaltenden und sich in die dérfliche Struktur harmonisch einfligende Bebauung
beschréankt werden. Das soll durch die Festsetzung der Baugebiete und damit des
"Baulandes" (= Baugrundstucksflachen), des Mal3es der baulichen Nutzung und der
LJuberbaubaren Grundstiicksflachen erreicht werden.

Durch die Festsetzung des Baugebietes wird die Tiefe der Grundsticks(teil)flachen, die
im ,Bauland” liegen, im Sinne des § 19 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung
(BauNVO) zur Bestimmung des Mal3es der baulichen Nutzung eindeutig festgelegt.
Nicht als "Allgemeines Wohngebiet" bzw. als "Dorfgebiet” (sondern als "Private
Grunflache" bzw. "Flache fir die Landwirtschaft”" festgesetzte) Grundsticks(teil)flachen
liegen nicht im ,Bauland”.

Die erwiinschte Gliederung der Baumassen soll durch die in der Planzeichnung durch
Baugrenzen festgesetzten "Uberbaubaren Grundstiicksflaichen" (Baufenster) erreicht
werden.

An der Weinstral3e sind beiderseits Uberwiegend giebelstdndige Hauser mit ca. 9 m
Giebelbreite vorhanden. Deshalb werden im Plangebiet die ,Baufenster” flir solche
Gebéaude mit hdchstens zwei Vollgeschossen festgesetzt.

Damit fensterlose Grenzwande (Brandwande an der Grundsticksgrenze) nicht
freigestellt bleiben, sondern im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 2 LBauO daran angebaut
wird, sind an solchen Grenzwénden Baulinien festgesetzt.

Anders als zur Weinstral3e mit giebelstadndigen Gebauden soll die Bebauung nach
Osten, zur freien Landschaft hin, wegen der Fernwirkung, unauffallig in Erscheinung
treten. Weil Dachflachen in der Regel dunkler als Wandflachen sind, sollen im Osten
der Baugebiete nur traufstindige Gebaude zugelassen und die Hohe der sichtbaren
AuRRenwandflachen beschrankt werden.
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6.6

6.7

6.8

6.9

Durch die Festsetzung der Firstrichtung parallel zu den Hohenlinien des Hanges soll
erreicht werden, dass inshesondere zum Auf3enbereich hin ruhige Dachflachen und
keine Giebel oder Staffeldachgeschosse in Erscheinung treten. Deshalb werden auch
Dachaufbauten (z.B. Gauben) in ihrer Grof3e beschrankt.

Wegen der Ortsrand- und Hang-Situation werden nur nicht als Vollgeschosse zu
rechnende Dachgeschosse mit Sattel- und Walmdachern zugelassen. Oberste
Geschosse, die nicht im Dachraum liegen, wie sog. Staffeldach- und Laternen-
Geschosse, sollen nicht zugelassen werden. Solche Geschosse treten in der Ansicht,
insbesondere aus der Ferne, wegen ihrer AuRenwéande wie Vollgeschosse sowie vollig
anders und auffalliger in Erscheinung, auch wenn sie keine Vollgeschosse im Sinne
des § 20 Abs. 1 BauNVO i.V.m. § 4 Abs. 4 Satz 2 und 3 LBauO sind.

Die "Uberbaubaren Grundstticksflachen" (,Baufenster) werden so festgesetzt, dass
eine dem Hang folgende Abtreppung der Baukdrper nach Osten erreicht wird.

Die Hohe der baulichen Anlagen wird durch die Festsetzung der Traufhéhe und der
Firsthohe als HochstmalRe beschrankt. Bei unterschiedlichen Traufhdhen eines Daches
ist jeweils die des obersten Dachteiles maRRgebend. Die Hohen werden, bezogen auf
NN (Normal-Null =Meereshdhe), absolut festgesetzt und damit unabhangig von
madglichen Veranderungen der Gelandeoberflache als (relativer) Bezugshdhe. Bei der
Festlegung der Traufhohe wurde die natiirliche Gel&dndeoberflache bertcksichtigt und
davon ausgehend werden die, von Osten her in Erscheinung tretenden, AuRenwande
talseits auf die Hoéhe von zwei Geschossen beschrankt.

Der Hohenunterschied der Geldndeoberflache zwischen der Weinstra3e und dem
Ostrand der Baugebiete betragt durchweg 2 m. Dies rechtfertigt eine entsprechende
Abtreppung der Baukdérper nach Osten.

Die hdchstzulassigen Grund- und Geschossflachen werden, dem in der Umgebung
vorhandenen Nutzungsmald entsprechend, als absolute Flachenmale festgesetzt.
Dabei dirfen die jeweils insgesamt fur die abgegrenzte Bereiche des Mal3es der
baulichen Nutzung (innerhalb der Baugebiete, mit Planzeichen 15.14 PlanzV)
festgesetzten Grund- und Geschossflachen nicht Giberschritten werden. Auf diese
Weise soll ausgeschlossen werden, dass innerhalb des abgegrenzten Nutzungsbe-
reiches das zulassige Nutzungsmalf auf einem Grundstiick (steil) erreicht ist oder wird
und auf einem anderen (eventuell durch Teilungsvermessung gebildeten) Grundstick
zusatzliche Grund- und Geschossflachen mdglich sind.

In Bezug auf die im Bauland liegenden Grundstiicks(teil)flachen werden die
Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO nicht tberschritten.

Wegen der beengten Einmindung der Weil3kreuzstral3e, als Sammelstral3e des Neu-
baugebietes ,,Auf dem Hausel", ist in der Weinstral3e (L 512) eine Stral3enverbreiterung
erforderlich. Deshalb wird am Westrand des Plangebietes eine "Offentliche Stralzen-
verkehrsflache" fur eine entsprechende Verbreiterung der Weinstral3e festgesetzt.
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6.10 Im Ostteil des Plangebietes ist eine "Flache fur die Landwirtschaft -Rebland-" festge-
setzt, auf der ausschlief3lich eine landwirtschaftliche Bodenertragsnutzung und keinerlei
bauliche Nutzungen zuldssig sind. Deshalb wird darauf zugleich eine "Flache, die von
der Bebauung freizuhalten ist" gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB mit der Nutzung
"Landwirtschaftliche Bodenertragsnutzung -Rebland-" festgesetzt.

7. Anderung zuléssiger Nutzungen

Die beabsichtigten Festsetzungen sind die Gestaltung (Ausformung) eines Baurechtes, das
nach § 34 Abs. 1 und 2 BauGB grundsatzlich besteht. Eine danach mdgliche bauliche
Nutzung in "Bauliicken” ist schon vor weit mehr als 7 Jahren zuldssig geworden, wurde aber
zum Teil bisher nicht ausgetibt. Wenn nach diesem Zeitraum durch einen Bebauungsplan
eine zulassige, aber nicht ausgetibte Nutzung aufgehoben oder geandert wird, kdnnen
Entschadigungsanspriche gemal § 42 Abs. 3 BauGB nicht erfolgreich geltend gemacht
werden.

8. Umweltbelange

Nur in geringem Umfang wird auf bisher im Au3enbereich liegenden Grundsticks(teil)flachen
eine Baugebietsflache (anstelle der "Flache flr die Landwirtschaft") festgesetzt. Die bisherige
Grenze des Innenbereichs zum AufR3enbereich verlauft etwa in 25 - 30 m Abstand zum
Ostrand der Weinstraf3e. Durch den Bebauungsplan wird die dstliche Grenze des Baulandes
in 32 - 37 m Abstand zur StralRengrenze festgesetzt. Durch die Festsetzung des 8 m breiten
Schutzgriinstreifens mit entsprechenden Kompensationsmafinahmen ist sicherzustellen,
dass die dadurch verursachten Eingriffe ausgeglichen werden. Welche Auswirkungen die
Eingriffe im Einzelnen haben und welche Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen erforderlich
sind, wird im Umweltbericht (mit dem darin integrierten Fachbeitrag Naturschutz) dargestellt.

Grundsatzlich ist die vorgesehene Bebauungsverdichtung am Ortsrand zur Schonung des
AulRenbereichs aus der Sicht der der Naturschutzbehérde zu begriRen (Prinzip des
Vorrangs der Innenentwicklung vor Au3enentwicklung gemaf 8§ 1 Abs. 5 BNatSchG).
Gewasser oder hochwertige Biotope liegen im Plangebiet nicht vor.

Eine erhebliche Beeintrachtigung besonders geschitzter Arten wurde im Artenschutzgut-
achten (Anlage zum Umweltbericht) zwar nicht festgestellt, kann aber nicht ausgeschlossen
werden, weil als Informationsgrundlage Begehungen auf3erhalb der Vegetationsperiode in
Verbindung mir einer Potenzialabschétzung auf Basis der vorhandenen Habitatstrukturen
dienten. Nach dem Vorsichtsprinzip werden mégliche Beeintrachtigungen der Avi- und
Herpateto-Fauna durch die Anlage von Gabionen, Holzhaufen (Brennholzlager), offenen
Retentionsmulden und Hochstammobstbaumen ausgeglichen. Fir diese Mal3Bhahmen ist
eine "Flache fur MaRnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft" gemaf 8 9 Abs. 1
und Abs. 1a BauGB auf dem Nordteil der "Privaten Grinflache -Schutzgriin-" festgesetzt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Beriicksichtigung dieser Festsetzungen
keine VerstoRe gegen die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestédnde nach § 44 BNatSchG
zu erwarten sind.
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10.

Bodenordnung und Erschlief3ung

Durch Teilungsvermessung und Grundssticksverschmelzung kénnen, entsprechend
den vorgeschlagenen Grundstiicksgrenzen, plangeméan bebaubare Grundstiicke
entstehen. Die dadurch zu bildenden Baugrundstiicke sind im Rahmen der
Bebauungsplan-Festsetzungen ohne weiteres bebaubar, ohne dass es einer
Bodenordnung nach BauGB bedarf. Die fur offentliche Zwecke festgesetzten Flachen
(z.B. die "Offentliche StraRenverkehrsflache") sind in das Eigentum der Stadt zu
Uberfiihren. Diese Flachen konnen freih&ndig oder in Ausiibung des Vorkaufsrechtes
erworben werden. Wenn das nicht gelingt, sind die Flachen aufgrund von § 85 Abs. 1
Nr. 1, 8 87 und 8§ 88 BauGB in stadt. Eigentum zu tberfuhren.

Flachenbilanz der Teilflichen im Plangebiet

Die Grole der Teilflachen im Bereich des Geltungsbereiches betragt:

Allgemeines Wohngebiet (WA) 1.035 m2 =0,11 ha
Dorfgebiet (MD) 4.039 m2 =0,40 ha

5.074 m2 =0,51 ha
Offentliche StraRenverkehrsflache 133 m2 = 0,01 ha
Private Grunflache -Schutzgrin- 1.173 m2 =0,12 ha
Flache fur die Landwirtschaft -Rebland- 4.820 m2 =0,48 ha
Réaumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes 11.200 m? 1,12 ha

Neustadt an der Weinstra3e, den 15.01.2014

STADTVERWALTUNG

gez. Hans Georg Loffler

Hans Georg Loffler
Oberbirgermeister
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0 Rahmenbedingungen

Der Bebauungsplan-Entwurf ,Am Grehl* im Ortsbezirk Diedesfeld bereitet faktische Eingriffe
in Natur und Landschaft vor. Auch wenn bei der Aufstellung von Bebauungsplanen gemarf
818(2) BNatSchG die Eingriffsregelung nach §814-17 BNatSchG nicht anzuwenden ist,
muss nach 818(1) tber zu erwartende Eingriffe nach §14(1) BNatSchG nach den Vorgaben
des BauGB entschieden werden. Dort heif3t es in §1a(3) BauGB, dass die Eingriffsregelung
in der Abwagung nach 81(7) BauGB zu bericksichtigen ist und der Ausgleich durch geeig-
nete Festsetzungen erfolgen soll. Ein eigenstandiger Fachbeitrag gemaf? §17(4) BNatSchG
ist allerdings im Gegensatz zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nicht erforderlich, da
der Umweltbericht nach Anlage 1 BauGB bereits eine Beschreibung und Bewertung der
Umweltauswirkungen und der geplanten MaRnhahmen zur Vermeidung, Verringerung und
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen beinhalten soll.

Die vorhandene Bebauung im Plangebiet ist im (unbeplanten) Innenbereich (§ 34 Abs. 1 und
2 BauGB) entstanden. In diesem Innenbereich war und ist eine Bebauung zuléssig, die sich
in die Eigenart der ndheren Umgebung einfligt. Die vorhandenen Bauliicken bis zu einer
Entfernung von ca. 30 m von der westlich gelegenen Weinstral3e sind somit nutzbar. Fir
Eingriffe gemanR § la Abs.3 Satz 5 BauGB sind daher keine Ausgleichsmal3hahmen nétig, es
sei denn die Belange des Artenschutzes machen dies erforderlich. Letzteres ist ein sepa-
rates Umweltgutachten, dessen Ergebnisse in den Umweltbericht zu integrieren sind. Die
Artenschutzprifung wurde in vorliegendem Fall in Form einer Potenzialabschatzung vorge-
nommen. Angesichts der mit Potenzialabschatzungen verbundenen Unsicherheiten bei der
Beurteilung des Vorkommens besonders geschutzter Arten im Plangebiet sind die Anfor-
derungen an Vermeidungsmalnahmen und Kompensation strenger d.h. es sind als Ergebnis
von Potenzialabschatzungen nach dem Vorsichtsprinzip umfangreichere Kompensations-
mal3nahmen erforderlich als dies bei einer Artenschutzpriifung der Fall wéare, die auf konkre-
ten Gelandeerhebungen in der Vegetationsperiode beruht.

1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplanes

Durch den Bebauungsplan soll die bauliche Nutzung auf einer bisher weitgehend im Rahmen
des § 34 Abs. 1 und 2 BauGB im Innenbereich nutzbaren Bereichs geregelt werden. Kon-
kreter Anlass war ein Bauvorhaben fir ein Mehrfamilienhaus, das sich méglicherweise nach
den Kriterien des § 34 BauGB in die Baustruktur hatte einfiigen lassen, allerdings nicht mit
den stadtebaulichen Zielen der Stadt Neustadt fur diesen Bereich hétte vereinbaren lassen.

Der Geltungsbereich des BP umfasst die Grundstiicke dstlich der Weinstral3e zwischen den
Hausnummern 559 und 573. Im Osten wird das Gebiet durch einen Landwirtschaftsweg
begrenzt, im Norden durch ein ehemaliges Weingut. Im Siden bildet ein Komplex aus
einigen Mehrfamilienhausern die Grenze.

Die Grol3e des Plangebietes betragt 1,12 ha. Es liegt exponiert zwischen Haardtrand und
dem 6stlich angrenzenden LoRriedel. Das Gelande fallt leicht nach Osten ab, daher liegt das
Baugebiet landschaftlich exponiert am Ortsrand und ist weithin sichtbar.

Der Bereich entlang der Weinstral3e ist Gberwiegend zu Wohnzwecken genutzt. Im Ostteil
finden sich Weinberge.



Bebauungsplan ,Am Grehl* (im Ortsbezirk Diedesfeld ) Seite 4
Umweltbericht - Januar 2013

Der Bebauungsplan sieht vor einen Streifen von ca. 32 bis 37 Meter Tiefe von der Wein-
stral3e her mit rund 16 Wohngebauden zu bebauen, wobei einige dieser Gebaude bereits
bestehen. Abgeleitet aus dem Flachennutzungsplan (2005) sollen dort ein ,Allgemeines
Wohngebiet* und ein ,Dorfgebiet” festgesetzt werden. Daran angrenzend werden eine
.Private Grunflache-Schutzgriin“ von rund acht Metern Breite sowie eine ,Flache fir die
Landwirtschaft-Rebland” festgesetzt.

2 Gesetzliche und planerische Vorgaben durch Fachplanungen

Der Regionale Raumordnungsplan (ROP-Entwurf 2012) weist im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes eine Siedlungsflache im Bestand entlang der WeinstralRe aus. Die weitere
Umgebung ist als Regionaler Griinzug, der Nahbereich 6stlich und stidlich der Bebauung ist
als Grunzasur ausgewiesen. Der norddstlich anschlieBende Bereich ist als Siedlungsbereich
Wohnen (Planung) verzeichnet. Ostlich und siidlich an das Wohn-/Dorfgebiet grenzt ein
Lvorranggebiet Landwirtschaft — Flache flur Weinbau“ an.

Im FNP von 2005 wird im Westteil des Plangebietes eine Wohnbau-/Mischbauflache (Be-
stand) und fur den Ostteil eine Flache fur die Landwirtschaft-Rebland (Bestand) dargestellt.

Das Gebiet ist Teil des Naturparks Pfalzer Wald. Sonstige Schutzkategorien liegen nach
dem Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS)
nicht vor. Es treten keine schutzwtrdigen Biotopstrukturen auf. Die n&chsten Naturschutz-
gebiete liegen westlich am Haardtrand. Seitens der Wasserwirtschaft sind weder Uber-
schwemmungsgebiete noch Wasserschutzgebiete ausgewiesen.

Die ,Planung vernetzter Biotopsysteme* (VBS, 1993) sieht am Haardtrand stdlich von
Neustadt keine Prioritaten oder MalRnahmenerfordernisse. Als Entwicklungsziel wird die
Entwicklung von Halbtrockenrasen und Weinbergsbrachen im Mosaik mit Ackerflachen und
Rebfluren vorgegeben.

3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

Um die Umweltauswirkungen einer Planung darzustellen, sind die Entwicklungsprognosen
mit und ohne Durchfihrung der Planung einander gegeniber zu stellen. Dabei werden die
Schutzguter gemal 8§ 1 Abs. 6 Nr.7 BauGB bericksichtigt. Im vorliegenden Fall wir als
Status-Quo der tatsachliche derzeitige Zustand angenommen und nicht ein méglicher
bebauter Zustand nach den bisher zulassigen Nutzungen.

Bei der Prognose des Gebietes bei Nichtdurchfiihrung der Planung wird von einer nach § 34
Abs. 1 zulassigen Bebauung ausgegangen. Dem wird die Prognose bei einer Durchfiihrung
der Planung gegenibergestellt.
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3.1 Bestand

Lage und Naturraum

Das Plangebiet liegt im ndrdlichen Oberrheintiefland in der naturraumlichen Einheit 220
Haardtrand und ist der Untereinheit 220.20 Nordliche Oberhaardt zuzuordnen. Dieser
Bereich ist gepragt durch ein Mosaik teils mesozoischer und vereinzelt paldozoischer
Schollen, die teilweise mit L6 Gberdeckt sind. Es erstreckt sich auf einer Hohe zwischen ca.
179 m und 175 m Uber NN und weist leichtes Gefall nach Osten auf.

Landschaftsbild

Das Gebiet wird vom BfN der Landschaft ,Haardtrand-Weinstrasse” zugeordnet. Die Wein-
baulandschaft ist als ,Landschaft mit geringerer Bedeutung“ bewertet. Diese Einstufung ist
weitgehend bedingt durch den geringen Anteil an Schutzgebieten sowie der intensiven Wein-
baunutzung. Die dichte Besiedlung tragt ebenso zu dieser Einstufung bei. Die allgemein als
attraktiv empfundene Landschaft entlang der Weinstrasse bezieht diese Wirkung vor allem
durch den Richtung Westen aufragenden Rand des Pféalzer Waldes. Das Plangebiet wirkt
somit besonders nach Osten in Richtung der Rheinebene.

Das Landschaftsbild wird wesentlich von der vorhandenen Bebauung gepragt. Zusatzlich
von den nach Osten an die Hauser anschlieRenden Garten und den sanft abfallenden Wein-
bergszeilen. Negativ wirken sich dabei die dreigeschossigen Mehrfamilienh&user unmittelbar
sudlich des Plangebietes aus.

Geologie und Boden

Das Gebiet liegt geologisch betrachtet im Bereich der Randscholle des Oberrheingrabens.
Im Untergrund stehen somit vor allem tertidre Lockergesteine an. Im Bereich der Siedlungs-
flache von Diedesfeld sind diese Uiberdeckt von fluviatilen, sandig-kiesigen Ablagerungen
des Pleist6zéns. Im Sudosten grenzt eine kleine Flache der Freinsheimer Schicht aus dem
Altpleistozan an. Nach Osten findet sich grol3flachig L6 und L6Rlehm, im Westen findet sich
Hangschutt des Quartars.

Der Boden ist der BodengroRRgesellschaft der der Hochflutlehm-, Terrassensand- und Fluf3-
schottergebiete zuzuordnen, in denen pleistoz&ne und jungtertiare FluRsedimente (Lehme,
Sande, Kiese) vorherrschen. Dominierende Bodentypen sind Regosol und Parabraunerde,
entstanden auch aus der jahrhunderte langen weinbaulichen Bewirtschaftung.

Wasser

Das Gelande des Plangebietes féllt leicht nach Ostnordost. Somit wird das Niederschlags-
wasser, sofern es nicht versickert, in diese Richtung abgeleitet und miindet in die norddstlich
unmittelbar anschlieRenden zwei Regenriickhaltebecken. Von dort zieht ein kleiner Graben
bis zum Bildgraben, der nach Osten entwéssert.

Wasserschutzgebiete sind nicht ausgewiesen.
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Klima, Luft

Das Gebiet weist Weinbauklima auf. Durch die Lage im Windschatten des Pfalzer Waldes
herrschen somit milde Winter, warme Sommer und relativ geringe Niederschlage bei hoher
Sonnenscheindauer vor. Das Jahresmittel des Niederschlages liegt bei ca. 600 mm, die
Jahresmitteltemperatur bei ca. 10 °C.

Im LANIS wird das Gebiet als klimatischer Wirkungsraum gekennzeichnet. Im ROP ist es
einem groRReren Gebiet zugeordnet, das als ,klimatisch wertvolles Gebiet: schutzbedurftiger
Bereich mit besonderer Bedeutung fur das Klima“ definiert ist. Lutfhygienisch und bioklima-
tisch fur Luftaustauschprozesse besonders bedeutsame Flachen liegen nordwestlich und
westlich des Plangebietes am Haardtrand.

Die Luftqualitat kann als gut bezeichnet werden. Das Luftmessnetz ZIMEN des LUWG
betreibt eine Messstation in Neustadt. Nach den langjahrigen Daten sind die Stickoxidwerte
seit Anfang der 90er Jahre bis heute weit unter den Grenzwert gefallen. Die Feinstaub-
belastung (PM 2,5) der letzten Jahre liegt im Jahrsmittel bei 12 bis 16 pg/m3 und somit unter
dem Grenzwert von 25 pg/m3. Das Jahresmittel beim Ozon bewegt sich in den letzten Jahren
zwischen 41 und 45 pg/m3, wobei im Jahr 2012 viermal der Grenzwert von 120 pg/m3 im
Achtstundenmittel Gberschritten wurde.

Kultur- und Sachguter
Im Plangebiet befinden sich keine in der Denkmalliste aufgefiihrten Kulturdenkmaler. Weitere
Kultur- oder sonstige Sachguter und arch&ologische Bodendenkmaler sind nicht bekannt.

Larmverhéaltnisse

Am Westrand des Plangebietes grenzt die Weinstral3e als (klassifizierte) Landesstrale L 512
unmittelbar an, die als Hauptsammelstraf3e fiir den Ortsbezirk Diedesfeld dient. Auf dieser
Stral3e mit einer Belastung (Z&hlung 2006) von 2.910 Kfz je 24 Stunden tberwiegt der
Durchgangsverkehr. Der Ziel- und Quellverkehr der im Plangebiet bestehenden (Wohn-)
Bebauung hat nur einen auf3erst geringen Anteil (max. 30 Fahrzeugbewegungen am Tag

=1 %) an dieser Verkehrsmenge.

Infolge der bestehenden Verkehrsbelastung entstehen am Stralenrand tagsiuber Larm-
immissionen mit Pegelwerten Uber 65 dB(A) und in einem Abstand von ca. 5 m zu StralRen-
rand von 62 dB(A). Nachts treten Larmimmissionen von 57 dB(A) am Stral3enrand und von
53 dB(A) in 5 m Abstand davon auf. Diese Larmimmissionen sind als "Vorbelastung" fur das
Plangebiet und die darin schon bestehende Wohnbebauung vorhanden, véllig unabhangig
von der im Bebauungsplan geplanten Art der baulichen Nutzung.

Die Orientierungswerte der DIN 18005 (tags 60 und nachts 50 dB) fir ein ,Dorfgebiet* (MD)
werden zwar jetzt schon tberschritten, jedoch nicht die "Sanierungswerte" (tags 70 und
nachts 60 dB).

Richtung Osten schwécht sich der Larmpegel deutlich ab auf 49 bis 41 dB im Bereich der
Weinberge. Bei einer Bebauung ist mit einem deutlichen Riickgang des Larmpegels im
Bereich des geplanten Schutzgriins zu rechnen.
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Vegetation und Flora

Im Siden erstreckt sich eine Brache von der WeinstralRe bis zum 6stlichen Feldweg. Sie ist
bereits mehrjéhrig, mit Grasern bewachsen und ruderalisiert. Im Westteil der Brache findet
sich eine Herde Rainfarn, daran anschlieRend ein kleines Brombeergebisch. Ein weiteres
Brombeergebuisch liegt im dstlichen Teil der Brache. Dort stehen auch drei kleine Spalier-
obstbaume sowie ein Nussbhaum. Am Rand zum Feldweg wéachst eine buschartige Wild-
kirsche.

Nach Norden hin schlief3t sich zun&chst eine Reihe Spalierobstbaume an, dann erstreckt
sich bis zur nérdlichen Grenze nur Weinberg. Im Nordteil findet sich inmitten der Weinberge
ein weitgehend offener Zufahrtsweg zum Wohnhaus auf dem Grundsttick3682/3. Sudlich
davon lagern aufgesetzte Sand- und Ziegelsteine, nordlich liegen Brennholzstapel. Am west-
lichen Ende der Grundstiicke 3665 und 3667 befindet sich ein breiter Wendestreifen, der
dicht mit Grasern bewachsen ist. Als Abgrenzung zu den westlich gelegenen Geb&uden und
Garten befindet sich eine Sandsteinmauer, die im Sudteil bis zu 1,5 m und im Nordteil bis zu
3 m hoch ist. Unmittelbar an die Nordgrenze des Plangebietes anschlieRend steht eine
kleine Geholzgruppe aus Holunder und Efeu.

Geschiutzte, seltene oder in sonstiger Weise bemerkenswerte Vorkommen von Pflanzen-
arten liegen nicht vor.

Fauna

Im Rahmen der Artenschutzpriifung wurde eine umfangreiche Liste mit potenziell vorkom-
menden Vogelarten erstellt. Nahezu alle diese Arten haben im Plangebiet keine Brutvor-
kommen, sondern nutzen dieses lediglich als Teilnahrungsraum. Die Wahrscheinlichkeit von
Vorkommen vieler der potenziell méglichen Arten ist sehr gering bis ausgeschlossen. Von
geringer Bedeutung durfte das Plangebiet lediglich fiir einige h&ufige und weit verbreitete
Gebuschbriter sein.

Aus anderen Tiergruppen wurde die Mauereidechse im Bereich der Sandsteinmauern nach-
gewiesen. Weitere Vorkommen durften sich im Bereich des Steinlagerplatzes befinden. Es
ist derzeit von einer PopulationsgréR3e < 10 Tiere auszugehen.

Im Bereich der Stein- und Holzlager, aber auch in den Sandsteinmauern wird ein Vorkom-
men der Wechselkrote angenommen, einer Art, die durchaus in den angrenzenden Regen-
rickhaltebecken Laichhabitat finden dirfte und vermutlich Teile des Plangebietes als
Sommerlebensraum nutzt. Vorkommen der Zauneidechse sind denkbar, insbesondere
entlang der strukturreichen, grasig ausgebildeten Ubergangszonen vom Weinbau zu den
Garten.

Weitere Vorkommen seltener oder bedrohter Arten sind derzeit nicht bekannt. Im Laufe des
Jahres 2013 sollen allerdings nochmals tiefer gehende Kartierungen, insbesondere der
Mauereidechse, erfolgen.
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3.2 Bewertung der Umweltauswirkungen

3.2.1 Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes
bei Nichtdurchfihrung der beabsichtigten Planung

Landschaftsbild

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung wird sich die Situation im Laufe der Zeit verandern. Mit
zunehmender Bebauung der vorhandenen Baulticken und méglicher Bebauung in zweiter
Reihe werden Ein- und Mehrfamilienhduser entstehen. Da seitens der Stadtplanung kein
Einfluss auf die Gestaltung genommen werden kann, ist von einer unginstigen Entwicklung
des Ortsbildes im Plangebiet auszugehen.

Weiterhin ist davon auszugehen, dass keine einheitliche Entwicklung eines Grinstreifens im
Ubergangsbereich zur Rebflache zustand kommt. Da die Flache nach Osten leicht abféllt
und weithin sichtbar ist, wird es zu einer Beeintrachtigung des Landschaftsbildes im Bereich
des Plangebietes kommen.

Geologie und Boden

Uber die nachsten Jahre hinweg ist mit einer Auffilllung der Bauliicken und damit mit einer
Versiegelung des Bodens zu rechnen. Dadurch kommt es zu einer Einschrankung der
Bodenfunktionen. Uber die eigentlichen Bauflachen hinaus werden durch die notwendigen
Baurdume zusatzlich Bodenschichten gestort. Baubedingt sind auch partielle Bodenver-
dichtungen zu erwarten.

Durch die mdgliche Bebauung kommt es zu einer Versiegelung, die in etwa derjenigen der
Umgebung entsprechen wird. Diese ist in einem ahnlich breiten Streifen von ca. 30 m ent-
lang der Weinstrasse mit — geschéatzt - 60% anzunehmen (ohne versiegelte Hofflachen). Die
Grundflache des Streifens im Plangebiet betragt ca. 4.500 m2, somit werden im Endzustand
(inkl. der bereits bebauten Flachen) etwa 2.700 m2 versiegelt sein.

Auf den neu hinzukommenden, versiegelten Flachen werden die Bodenfunktionen Wasser-
speicherung bzw. -riickhaltung, Produktionsort und Lebensraum fir Tier- und
Pflanzenarten weitgehend beseitigt.

Wasser

Durch die im Laufe der Jahre fortschreitende Neuversiegelung von Flachen ist die Grund-
wasserneubildung aufgrund fehlender Versickerungsmoglichkeiten eingeschrankt. Dach-
wasser und Niederschlagswasser versiegelter Hofflachen wird tber das Kanalsystem
abgeleitet oder oberflachlich in Richtung Osten abflieRen. Dort kann es durch den erhdhten
Abfluss zu Erosionserscheinungen kommen.

Klima, Luft

Durch die fortschreitende Bebauung des Gelandes und dessen Versiegelung kommt es zu
geringfugigen Beeintrachtigungen der Klimafunktionen Luft- und Temperaturaustausch. Die
Flachen mit relativer Uberwarmung gegeniiber der offenen Feldflur werden gering zuneh-
men. Durch die SchlieBung der Baulticken wird der Frischluftaustausch zwischen Haardtrand
und der Vorhigelzone in geringem Umfang beeintrachtigt. Hier ist jedoch zu bertcksichtigen,
dass durch die vorhandene geschlossene Bebauung auf der Westseite der Weinstrasse
dieser Austausch bereits gestort ist.
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Die Beeintrachtigungen der Luftqualitat sind als gering einzustufen. Hinzukommende Heiz-
anlagen und ein geringfligig erhdhter Verkehr werden keine nennenswerte Schadstoffbe-
lastung der Luft nach sich ziehen.

Kultur- und Sachguter
Bei einer Beibehaltung der derzeitigen Situation wird es im Laufe der Zeit zu einer Bebauung
des Innenbereiches kommen. Kultur- und Sachguter werden dabei nicht betroffen sein.

Larmverhaltnisse

Unabhangig von der bestehenden und der aufgrund von 8 34 Abs. 1 und 2 BauGB jetzt
schon im Plangebiet zuldssigen baulichen Nutzung wird die Verkehrsbelastung der L 512 mit
deren auf das Plangebiet einwirkenden Larmimmissionen auch ohne Bauleitplanung bleiben.
Bei Beibehaltung der derzeitigen Nutzungen sind keine nennenswerten Veranderungen
gegenuber dem Status Quo zu erwarten. Die Schliel3ung der Baulticken wird dazu fuhren,
dass es ostlich der Bebauungslinie im Ubergangsbereich zur Rebflur und im Bereich der
Garten zu einer deutlichen Verringerung des Larmpegels kommt.

Vegetation und Flora

Bei Nichtumsetzung des Bebauungsplanes wird es im Laufe der Zeit zur Uberbauung der
westlichen Teile des Plangebietes kommen. Dabei treten Verluste von Ruderalflachen, Reb-
flachen und Gartengelande auf. Weiterhin werden einige Gehdlze beseitigt. Damit geht der
Verlust von Lebensrdumen einher. Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie oder sonstige
besonders geschitzte Pflanzenarten sind nicht vorhanden.

Eine Ausweisung einer ,Privaten Grunflache-Schutzgriin“ wirde nicht erfolgen und die
Eingriffe damit nicht ausgeglichen. Es wird somit eine mittlere Beeintrachtigung des
Schutzgutes Vegetation und Flora prognostiziert.

Fauna

Bei einer fortschreitenden Bebauung des Gebietes (nach § 34 Abs. 1 und 2 BauGB bereits
zulassig) kommt es zu einem geringen Lebensraumverlust fir in Gebuschen britende Vogel
und potenziell vorkommende Bodenbriiter. Der Lebensraum von Mauereidechsen (speziell
die Sandsteinmauer im Nordteil) wirde vollstandig verloren gehen. Potenzieller Lebensraum
der Zauneidechse und der Wechselkrote (Steinmauer, Saumstrukturen) wirde vernichtet.

MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung sowie Kompensationsmal3hahmen wirden
auf den privaten Flachen erfahrungsgemalf nicht zur Umsetzung kommen.
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3.2.2 Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes
bei Durchfihrung der beabsichtigten Planung

Landschaftsbild

Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes werden die geplanten Hauser aufgrund ent-
sprechender Vorgaben (traufstandig, GeschofRzahl, Eindeckung etc.) in ihrem Erscheinungs-
bild dem alten Ortsrand angepasst. Die vorgesehenen Pflanzungen und Anlagen von Reten-
tionsmulden werden langfristig zur Eingriinung des Ortsrandes im Ubergangsbereich zum of-
fenen Rebland fihren. Somit ergibt sich eine deutlich verbesserte Einbindung in das Ortsbild.

Geologie und Boden

Bei Umsetzung des Bebauungsplanes werden im Vergleich zur Nichtumsetzung ebenfalls
neue Flachen versiegelt. Durch die Uberbauung mit Hausern und inklusive des Anteils der
Strasse fir die Linksabbiegerspur werden dann rund 2.000 m2 tiberbaut sein. Hinzu kommen
einige bereits bestehende Altbauten. Die Gré3enordnung des Versiegelungsgrades diirfte
dann um einige hundert Quadratmeter unter der angenommen Versiegelung im Falle der
Nichtumsetzung liegen.

Die Bodenfunktionen Wasserspeicherung und -riickhaltung, Produktionsort und Lebensraum
fur Tier- und Pflanzenarten gehen in neu versiegelten Bereichen verloren.

Durch die Textfestsetzungen im Bebauungsplan wird jedoch sichergestellt, dass die Neuver-
siegelung in engen Grenzen gehalten wird und auf den Grundstiicken ,Grinflachen” fest-
gesetzt werden, die von jeglicher Versiegelung freizuhalten sind.

Wasser

Im Falle der Umsetzung des Bebauungsplanes wird ebenfalls die Grundwasserneubildung
durch die Versiegelung von Flachen eingeschrankt. Durch die Festsetzungen wird jedoch die
Versickerung im Plangebiet ermdglicht, da in einem ,Privaten Grinstreifen-Schutzgriin® die
Anlage von Retentionsmulden vorgesehen ist.

Auch die Vorgaben Flachdacher zu begriinen wird zur Wasserriickhaltung beitragen.

Klima, Luft

Im Zuge der geregelten Bebauung des Gelandes und dessen Versiegelung in Teilbereichen
kommt es zu geringflgigen Beeintrachtigungen der Klimafunktionen Luft- und Temperatur-
austausch. Die Flachen mit relativer Uberwarmung gegeniiber der offenen Feldflur werden
gering zunehmen. Durch die Schliel3ung der Baulticken wird der Frischluftaustausch
zwischen Haardtrand und der Vorhigelzone in geringem Umfang beeintrachtigt. Hier ist
jedoch zu berticksichtigen, dass durch die vorhandene geschlossene Bebauung auf der
Westseite der Weinstrasse dieser Austausch bereits gestort ist.

Die Beeintrachtigungen der Luftqualitat sind als gering einzustufen. Hinzukommende Heiz-
anlagen und ein geringflgig erhdhter Verkehr werden keine nennenswerte Schadstoff-
belastung der Luft nach sich ziehen.

Durch die Festsetzungen im Bebauungsplan ist im Vergleich mit der Nichtumsetzung des
Vorhabens sogar von einer geringeren Bauhdhe der Gebaude, dadurch von einer geringeren
Anzahl von Wohneinheiten und in Folge von einem geringeren Zuwachs des Verkehrs aus-
zugehen.
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Kultur- und Sachguter
Kultur- und Sachguter werden bei der Umsetzung des Bebauungsplanes nicht betroffen sein.

Larmverhaltnisse

Die Verkehrmenge auf der Weinstral3e (L 512) wird sich infolge der Bebauung im Plangebiet
nur geringfiigig erhdhen. Es sind hdchstens 4.700 m2 Geschossflache im gesamten Plan-
gebiet zulassig, die hochstens 60 zusatzliche Pkw-Stellplatze erfordern und max. 200 Fahr-
zeugbewegungen in 24 Stunden (hauptsachlich tagsiber) erwarten lassen. Die Verkehrsbe-
lastung auf der L 512 wirde sich dadurch um 6,5 % auf 3.100 Kfz / 24 Stunden erhéhen.
Eine dadurch bedingte Erh6éhung der LArmimmissionen wird weniger als 1 dB(A) betragen,
was nicht wahrnehmbar ist, weil erst bei einer Verdoppelung der Verkehrsbelastung eine
Immissionserhéhung um 3 dB(A) eintritt, die als horbarer Unterschied empfunden wird.

Weil die auf der Westseite an die Weinstral3e (gegeniber dem Plangebiet) und in deren
weiterem Verlauf grenzenden Baugebiete, die genauso im (unbeplanten) Innenbereich liegen
und denselben Charakter haben wie die schon bisher im Plangebiet liegenden Gebiete, sind
im Plangebiet keine LA&rmimmissionen zu erwarten, die schadlicher sein kdnnen als die-
jenigen durch den Verkehr in der vorhandenen Situation.

Fur eine Wohnnutzung im Plangebiet ergeben sich keine unzumutbaren Larmpegelwerte.
Die Berechnung der Larmimmissionen und deren Ausbreitung ergab, dass bei mehr als 22 m
Abstand vom Straf3enrand die Pegelwerte geringer sind als die Orientierungswerte der

DIN 18005 (im WA tags 55 dB / nachts 45 dB und im MD tags 60 dB / nachts 50dB). Die im
Plangebiet fir eine Neubebauung festgesetzten "liberbaubaren Grundsticksflachen" liegen
grofltenteils mehr als 22 m vom Stral3enrand entfernt.

Eine Neubebauung im Plangebiet unterliegt der Energieeinsparungsverordnung (EnEV), bei
der die vorgeschriebenen Fenster mindestens die Anforderungen der Larmschutzklasse 2
erfillen. Damit werden bei geschlossenen Fenstern die fir Wohnraume in den Gebauden
zulassigen Larmimmissionen, selbst bei einem Abstand von 5 m zum StralRenrand, sicherlich
nicht Gberschritten. Somit besteht keine Erfordernis, zur Minderung des StraRenverkehrs-
larms bauliche und sonstige technische Vorkehrungen durch Bebauungsplan-Festsetzungen
vorzuschreiben. Durch die Bauvorschriften ist fir Neubauten ein ausreichender Larmschutz
gewabhrleistet. Fur den Gebaudebestand sind weitergehende Vorschriften als fiir die andere
Bebauung an der L 512 (im Hinblick auf die La&rmpegel unter den Sanierungswerten) nicht
geboten.

Die SchlieRung der Bauliicken wird dazu fiihren, dass es 6stlich der Bebauungslinie im Uber-
gangsbereich zur Rebflur und im Bereich der Garten zu einer deutlichen Verringerung des
Larmpegels kommt. Im Gegensatz zur Nichtumsetzung des Planvorhabens wird langfristig
durch die Eingriinung des ,privaten Grinstreifens-Schutzgrin®“ der Larmpegel in der offenen
Feldflur im Ostteil noch weiter sinken.

Vegetation und Flora

Bei Umsetzung der Planung kommt es ebenfalls zur Uberbauung der westlichen Teile des
Gebietes. Dabei treten Verluste von Ruderalflachen, Rebflachen und Gartengelande auf.
Weiterhin werden einige Gehdlze beseitigt. Damit geht der Verlust von Lebensraumen
einher. Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie oder sonstige besonders geschitzte Pflanzen-
arten sind nicht vorhanden.
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Durch die Ausweisung einer ,Privaten Grinflache-Schutzgrin“ werden diese Eingriffe jedoch
ausgeglichen. Durch Festsetzungen im Bebauungsplan ist die Anpflanzung von Strauchern
und Baumen sichergestellt. Die Anlage von Retentionsmulden und Offenhaltung von Teilbe-
reichen des Grunstreifens fihrt zur Ausbildung grasiger Saumstrukturen und Ruderalbe-
reiche. Es wird somit nur eine geringe Beeintrachtigung des Schutzgutes Vegetation und
Flora eintreten.

Fauna

Bei Umsetzung der Planung kommt es ebenfalls zu einem geringen Lebensraumverlust fir
gebuschbritende Vogel und potenziell vorkommende Bodenbriiter. Der Lebensraum von
Mauereidechsen (speziell die Sandsteinmauer im Nordteil) wird vollstandig verloren gehen.
Potenzieller Lebensraum der Zauneidechse und der Wechselkrote (Steinmauer, Saum-
strukturen) wird vernichtet.

Durch die Ausweisung einer ,Privaten Grinflache-Schutzgrin“ werden diese Eingriffe jedoch
ausgeglichen. Durch Festsetzungen im Bebauungsplan ist die Anpflanzung von Strauchern
und Baumen sichergestellt, die mittelfristig als Brutplatz fir Gebuschbriter dienen kénnen.
Potenziell vorkommende Bodenbriiter konnen auf Offenbereiche des Schutzstreifens aus-
weichen.

Die Anlage von Retentionsmulden und Offenhaltung von Teilbereichen des Grinstreifens
fuhrt zur Ausbildung grasiger Saumstrukturen und Ruderalbereiche. Durch die Anlage von
Steinmauern und Holzstapeln an geeigneten Stellen wird ein Lebensraum flr Mauerei-
dechse, Zauneidechse sowie Wechselkréte geschaffen, in den die im Plangebiet betroffenen
Tiere ausweichen koénnen.
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3.3 Bewertungsubersicht

Die Bewertung der Auswirkungen der Planung auf die Schutzguter wird in nachfolgender
Matrix kurz dargestellt:

Schutzgut Auswirkungen bei Auswirkungen bei Auswirkungen bei

Nichtdurchfihrung | Durchfihrung der Durchfuhrung der
der Planung Planung mit Planung ohne
Kompensationsmall | Kompensationsmal}
nahmen nahmen

Landschaftsbild X - -

Geologie und Boden X X X

Wasser X - -

Klima, Luft - - -

Kultur- und Sachguter -- -- --

Larmverhéltnisse -- -- --

Vegetation und Flora X - X

Fauna XX - XX

XX = erheblich X = mittel - = gering -- = keine

3.4  Wechselwirkungen zwischen den Schutzgutern

Es bestehen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgutern, die aber in ihrem Zusam-
menwirken keine stéarkeren Eingriffe darstellen als die Eingriffe in die Schutzguter selbst. So
wird durch die Versiegelung das Schutzgut Boden beeintréchtigt. Durch die Wechselwirkung
mit den Schutzgitern Wasser und Vegetation werden gleichzeitig auf den versiegelten
Flachen die Lebensbedingungen fur die Fauna verandert. Diese Veranderung bzw. Beein-
trachtigung ist aber bereits durch den mit der Versiegelung verbundenen Flachenverlust
gegeben, so dass sich dadurch die Beeintrdchtigungen fir die Fauna nicht weiter negativ
verscharft.

4 MaflRnahmen zur Vermeidung, Minderung und zur Kompensation nach-
teiliger Auswirkungen der Planung

4.1 Vermeidung und Minderung

Zur Vermeidung und Verminderung nachteiliger Auswirkungen der Malinahme wurden
bereits im Bebauungsplan-Entwurf vom 23.10.2012 erste Textfestsetzungen durchgefuhrt.
Demnach wird eine ,Private Grunflache-Schutzgriin“ von acht Metern Breite entlang der
Ostgrenze der Bebauung festgelegt. Sie dient der Eingrinung des Baufelds sowie der
Ruckhaltung und Versickerung fur unbelastetes Niederschlagswasser (insbesondere der
Dachflachen). Dazu sollen als Retentionsflachen Mulden angelegt werden.
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Eine weitere Vermeidungsmafinahme besteht darin, dass die anstehenden Bauarbeiten sich
nach den Lebenszyklen der betroffenen Tiere und Pflanzen richten sollten, wobei folgende
Vorgaben als Hinweis in den Bauschein fiir die jeweiligen Bauvorhaben zu Gibernehmen sind:

- Beseitigung von Gehdlzen nur in der Zeit von 1. Oktober bis 28. Februar

- Baumalinahmen im Bereich der Sandsteinmauern nur im Zeitraum von Ende Mérz bis
Mitte Mai und von Ende August bis Ende Oktober (Betreuung der Abrissarbeiten durch
eine fachlich qualifizierte Person; bei Bedarf Fang der vorhandenen Tiere und
Uberfiihrung in die neuen Lebensraume)

- Anlage der Ausgleichsflachen fir Mauereidechsen mindestens ein Jahr vor dem Abbau
der Sandsteinmauern

Die Bodenversiegelung muss auf das nétigste Maf reduziert werden, wie es in den Fest-
setzungen bereits beschrieben wird.

4.2  AusgleichsmalRnahmen

Die Maflinahmen sind auf der im Anhang bezeichneten Flache (Flurstiicke Nr. 3665 und
3667) umzusetzen, die im Bebauungsplan als ,Flache fur Malinahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft" festzusetzen ist:

- Am Westrand der "Flache fur MalRnahmen" sind 2 Gabionen- oder Trockenmauern
(stdostexponiert, 16 bzw. 10 m lang) sowie ein 4 m langes Gabionen- bzw. Trockenmauer-
stiick an der Nordgrenze zur dortigen Gebaudewand entsprechend den im Anhang zum
Umweltbericht bezeichneten Stellen anzulegen.

- Im Norden und Siiden sind ca. 2 - 3 m breite und 1 - 1,5 m hohe Brennholzstapel anzu-
legen, die von dem jeweiligen Grundstiickseigentiimer auch als Brennholzlager genutzt
werden dirfen.

- Entsprechend der Planskizze im Anhang sind 2 ca. 3 m breite und 9 m lange sowie je
30 - 40 cm tiefe Mulden anzulegen, wobei der Aushub zur Verwallung der Mulden nach
Osten hin verwendet werden kann.

- Pflanzung von 2 Obstbaumen (als Hochstdmme) an den in der Skizze im Anhang bezeich-
neten Stellen.

- Pflanzung einer zweireihigen Strauchpflanzung etwa mittig in der Festsetzungsflache als
Sichtschutz, wobei die Pflanzen in 1,5 m Abstand zueinander gesetzt werden sollten und
die ostlichste Strauchreihe einen Mindestabstand von 2m zur 6stlichen Flurstlicksgrenze
einhalten muss.

Begriindung dieser Malinahmenfestlegung:

Im Zuge der Umsetzung der Planung ist mit der Beseitigung einiger Geholze im Gebiet zu
rechnen. Um diesen Brutplatzverlust fir Vogelarten auszugleichen ist die Pflanzung von
geeigneten Gehdlzen erforderlich. Dazu wurden bereits Vorgaben fur Schutzpflanzungen auf
der ,Privaten Grunflache -Schutzgrin-" festgesetzt. Hier kann in Abweichung zu den Pflanz-
geboten noch die Kiefer als Baumart zugelassen werden, zumal sie fur Teile des westlich
angrenzenden Haardtrandes typisch ist. Zudem bietet sie eine gewisse Attraktivitat flr einige
Vogelarten, z.B. fur die Zaunammer.
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Gemal 8844,46 LNRG RP (Landesnachbarrecht) muss bei den Pflanzungen ein Abstand
von mindestens 2m zu den 6stlichen Weinbergsflachen gewahrt bleiben.

Da mit dem Abbau der Sandsteinmauern kein kompletter Lebensraumverlust fir die Mauer-
eidechsen einhergeht, ist die Anlage entsprechender Ausgleichslebensraume in unmittel-
barer Nahe notwendig. Dieser Ausgleich soll in Form von Gabionen bzw. gesetzten Trocken-
mauern, von Holzstapeln und der Schaffung besonnter, kurzgrasiger Vegetationsbereiche
erfolgen. Auf den im Norden liegenden Flurstiicken Nr. 3665 und 3667 sollen jeweils ca.

60 % des ,Schutzgriins® fir diese MalRnahme bereitgestellt und die ,Private Griinflache" dort
zugleich als "Flache zur Entwicklung von Natur" gemaf § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB festgesetzt
werden.

Im nérdlichen Teil des privaten Grinstreifens (Flurstiicke Nr. 3665, 3667) sollte der Streifen
entsprechend der Skizze im Anhang angelegt werden. Nach Westen sollten an den
bezeichneten Stellen 2 Gabionen- oder Trockenmauern (siidostexponiert) angelegt werden.
Diese Mauern konnen als terrassierte Abgrenzung zu den etwas hdher gelegenen Baugrund-
stiicken dienen. Ein weiteres kurzes Mauerstiick sollte an der Nordgrenze zur dortigen
Gebaudewand errichtet werden. Teile des offenen Geldndes sollten als Brennholzlager-
flachen genutzt werden. Durch diese MaRnahmen werden Quartiere fur Eidechsen angelegt.

In den nicht bepflanzten Teilen der Grundstiicke sollen Retentionsmulden angelegt werden,
wobei der Aushub zur Verwallung der Mulden nach Osten hin verwendet werden kann. Die
Pflege der Mulden, der Steinhaufen und deren unmittelbarer Umgebung sollte durch spéte
Mahd erfolgen, was als Hinweis in den jeweiligen Bauschein aufzunehmen ist. Wenn not-
wendig (z.B. bei Zunahme von Brombeeren oder Geholzen im Bereich der Mauereidechsen-
lebensraume), ist dort in angemessenem Umfang zusatzlich eine sehr friihe Mahd durch-
zufuhren.

In den Ubrigen Bereichen der ,Flache zur Entwicklung von Natur sollte statt einer drei-
reihigen Strauchpflanzung zum Westen hin die Pflanzung von Obstbdumen (Hochstamm-
obstbaume) erfolgen bzw. nach Osten hin mit mindestens 2m Abstand zu den 6stlichen
Weinbergsflachen eine zweireihige Strauchpflanzung als Sichtschutz.

Die beschriebenen MalRnahmen dienen nicht nur der Mauereidechse, sondern kdnnen sich
auch positiv auf potenzielle Bestdnde von Zauneidechse und Wechselkrote auswirken.

Sollte sich im Laufe des Jahres 2013 herausstellen, dass die Mauereidechsenpopulation
deutlich groR3er ist als angenommenen, so sind die Gabionen bzw. Trockenmauern ent-
sprechend zu verlangern.

5 Planungsalternativen

Im Falle eines Verzichts auf die Planung wiirde es im Laufe der Jahre dennoch zu einer
Bebauung des Gebietes kommen. Dann wére allerdings die durch den Bebauungsplan
ermdglichte Festlegung von Vermeidungs-, Minderungs- und KompensationsmafRnahmen
nicht gegeben. Vor dem Hintergrund des Natur- und Umweltschutzes wére daher ein Ver-
zicht auf die Planung keine gleichwertige Alternative, insbesondere im Hinblick auf die
notwendige Beriicksichtigung artenschutzrechtlicher Belange.
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6 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Informationszusammenstellung

Bei der Bearbeitung des Umweltberichts lag keine detaillierte floristische Untersuchung vor
(Florenliste). Die Artenschutzprifung konnte aufgrund des engen Zeitfensters zudem
lediglich als Potenzialabschatzung im Oktober durchgefihrt werden. Aufgrund des friihen
Abgabetermins des Umweltberichtes konnten auch keine eigenen Geldndeerhebungen
erfolgen.

Eine ausgiebige Begehung des Gebietes im Januar bei ginstiger Witterung erbrachte jedoch
aufgrund der Erfahrung des Verfassers hinreichende Beurteilungsgrundlagen.

7 Hinweise zur Durchfiihrung der Umweltiiberwachung (Monitoring)

Nach § 4 ¢ BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, die erheblichen Auswirkungen auf die
Umwelt durch die Umsetzung einer Bauleitplanung zu tGberwachen. Dies kann durch ein
standardisiertes Vorgehen erfolgen, das turnusmafiige Berichte auf der Grundlage erhobe-
ner Daten der Gemeinde beinhaltet.

Im Rahmen der Bauabnahme wird die Bauordnung der Stadt Neustadt an der Weinstralle
die ordnungsgerechte Umsetzung der Vermeidungs- und AusgleichsmaRnahmen utberpri-
fen. Dies betrifft insbesondere die Herstellung der Retentionsmulden und der sonstigen zu
beachtenden Vermeidungsmaflinahmen.

Die Herstellung und Wirksamkeit der Ausgleichsflachen ist im Jahr ihrer Anlage seitens der
Unteren Naturschutzbehorde zu prifen und soll im Turnus von 5 Jahren nachkontrolliert
werden. Sollte sich dabei zeigen, dass die Kompensationsmalinahmen ungentigend um-
gesetzt wurden sind Nachbesserungen durch den Flacheneigentiimer erforderlich.

8 Zusammenfassung

Die Stadt Neustadt an der WeinstralRe plant im Ortsbezirk Diedesfeld die Erstellung eines
Bebauungsplanes. Das Plangebiet liegt dstlich der Weinstral3e zwischen den Hausnummern
559 und 573, seine GroRe betragt 1,12 ha. Auf einem Streifen von bis zu 37 m Breite sollen
Ostlich der Stral3e ein ,Allgemeines Wohngebiet* und ein ,Dorfgebiet‘ entstehen. Nach Osten
anschliel3end ist ein ,Privater Grunstreifen-Schutzgriin“ vorgesehen, daran schlief3t Rebland
an.

Bisher war in diesem Innenbereich nach § 34 Abs. 1 und 2 BauGB bereits eine Bebauung
zulassig. Somit kann es bei einer Nichtumsetzung des Bebauungsplanes zu baulichen
Entwicklungen im Gebiet kommen, die weniger steuerbar sind als dies im Rahmen eines
Bebauungsplanes mdglich ist.

Mehr oder weniger betroffen durch die geplanten Eingriffe sind die Schutzgiter Landschafts-
bild, Geologie und Bdden, Wasser, Klima, Vegetation und Flora sowie die Fauna. Keine
Beeintrachtigungen werden erwartet hinsichtlich der Kultur- und Sachgtter sowie der Larm-
verhéaltnisse.
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Im Vergleich der gegenwartigen mit der Uberplanten Situation ergeben sich bei Landschafts-
bild, Wasser sowie bei Vegetation und Flora geringere Beeintrachtigungen bei einer Umset-
zung der Planung als beim Belassen des alten Zustandes. Das Landschafts- und Ortsbild
kann positiv beeinflusst werden. Festsetzungen des Bebauungsplanes hinsichtlich der Ver-
sickerung von Niederschlagswasser und die Ausweisung von Schutzgrin mit Pflanzgeboten
bieten die Moglichkeit der Verbesserung.

Erheblich beeintrachtigt bei Beibehaltung des aktuellen (unbeplanten) Zustandes wére die
Fauna, insbesondere die Mauereidechse, Zauneidechse und Wechselkrote. Durch natur-
schutzfachlich ausgerichtete Festsetzungen (Minderung und Kompensation) in Form von
Retentionsmulden, Steinmauern und Holzstapeln, Pflegevorgaben und Pflanzgeboten kann
diese Beeintrachtigung stark reduziert werden.

Durch eine Uberwachung der Bautétigkeiten und Uberpriifung der KompensationsmaR-
nahmen wird die Lebensraumsicherung fir die betroffenen Arten bewirkt.

Anhang

Skizze der vorgesehenen AusgleichsmalRnahmen im Nordteil



Bebauungsplan ,Am Grehl* (im Ortsbezirk Diedesfeld ) Seite 18
Umweltbericht - Januar 2013

: Landschaftsinformationssystem der T
rIP Maturschutzverwalilng Rheinland-Piaiz
gnline

H 59607

ey &

=k g

hares 4

L Matschulrvorwailung Himerane- Pk, Geoosensisier: (0 Bafsler- uind Yerressurgeveraaiiung Blsdeig- Pl |

Bebauungsplan "&m Grehl" im Onsbazitk Disdasfsld
Skirre der vargesahenen Susgleichemalinahmen

im Meordisil

ersfellt M. Kift; Januar 2013




Anlage zum Umweltbericht

Artenschutzpriifung zum Bebauungsplan “ Am Grehl
im Rahmen einer vorlidufigen Potentialabschiitzung

Erstellt im Auftrag der

Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstrasse
Abt. Stadtplanung

Fachbereich Stadtentwicklung und Bauwesen
Marktplatz 1

67433 Neustadt an der Weinstrasse

Bearbeiter:
Clement Heber
Mandelring 67

67433 Neustadt an der Wstr.
06321/ 482454

Gliederung:
1. Anlaf} und Aufgabenstellung der vorliufigen Artenschutzpriifung
2. Methode

3. Das Untersuchungsgebiet und seine avifaunistisch und herpetologisch
relevanten Lebensraumtypen

4.1, Kommentierte Liste nachgewiesener und potentieller Vogelarten
4.2. Bereits nachgewiesene und potentiell vorkommende Amphibien und
Reptilien

5. Potentialabschiitzung des Gebietes mit zu erwartenden Ausgleichsmalinahmen

6. Literatur



1. Anlafi und Aufgabenstellung der vorliufigen Artenschutzpriifung

Im Rahmen des Bebauungsplanentwurfes “ Am Grehl” in Neustadt- Diedesfeld sind
zwischen der Weinstrasse mit den Hausnummern 559 und 573 sowie dem Feldweg
mit der Flurstiicknummer Diedesfeld 6621/1 die vogelkundlich relevanten
Lebensrdume einzuschitzen. Zudem gilt es, die fiir Reptilien sowie Amphibien
besiedelbaren Biotope zu bewerten.

2, Methode

Das Gebiet wurde 2012 am 3.9, sowie am 9.10. Fiir jeweils 1 % Stunden begangen,
dabei wurden alle dort akustisch und visuell erfassten Vogelarten notiert. Zudem kam
es zur Sichtung dreier Mauereidechsen.

In 2015 soll das Geldnde noch drei mal zur Erfassung von Avifauna und Herpetofauna
begangen werden, um zu einer Beurteilung, die im Herbst nicht méglich ist, zu
kommen.

3. Das Untersuchungsgebiet und seine avifaunistisch und herpetologisch
relevanten Lebensraumtypen

Im Siiden wird die Fldche durch eine gut verkrautete Brache begrenzt, die von einigen
kleinen Obstbdumchen bestanden ist. Hier haben sich insektenreiche Wildkrautfluren
mit abwechslungsreicher Gliederung bis in eine HShe von etwa Y2 Meter entwickelt,
Diese sind Nahrungsraum vieler Arten wie Turtel- und Tirkentaube, Griinspecht,
Wendehals, Neuntéter, Heidelerche, Schwarzkehlchen und Bluthianfling. Aber auch
Zaunammer und Haussperling diirften hier rege nach Wildkrautsamen, ihrer
bevorzugten Nahrung, suchen. Zudem ist die Fldche wegen der im Moment fehlenden
Bewirtschaftung ( und damit einhergehendem ausbleibenden Pestizideinsatz ) zur
Hauptwachstumszeit sehr insektenreich und daher fiir die Jungenaufzucht
vorgenannter Arten von zentraler Bedeutung. Auch klassische Insektenfresser wie die
beiden Schwalbenarten, Grasmiicken, Grauschnédpper oder der Zilpzalp finden hier zur
Brutzeit ein reichhaltiges Insektenangebot vor. An der Ostgrenze der Brache steht ein
ca. 6 m hoher Strauch aus der Familie der Prunusgewichse. Diese Biische werden sehr
gerne von Grasmiickenarten, Bluthinfling, Stieglitz, Girlitz oder Zaunammer als
Brutplatz gewihlt.

Daran schliefit nordlich, von einigen Gebduden an der Strafle begrenzt, cine
Obstbaumzeile an, die je nach Wirtschaftsweise vorgenannten Arten als
Brutmgglichkeit dienen kann, zusétzlich aber auch von Amseln nutzbar ist,

Eine nebenan liegende kleine Gartenfliche ist vor allem als Nahrungsraum fiir
Drosseln, Meisen und Finken interessant.

Die dann folgende Wingertfldche wird intensiv bewirtschaftet und weist eine fast
komplett krautfreie Bodenstruktur auf. Wird allerdings der Boden ab und zu
aufgebrochen, kommen sofort Drosseln, Stare und Krihenvégel zur Nahrungssuche,
Innerhalb dieses Bereiches befindet sich ein etwa 10m langer Lesesteinhaufen mit
Brennesselbewuchs und einem etwa Sm hohen WalnuBbdumchen. Hier findet der
Zaunkoénig Unterschlupf, auch Kréten, Eidechsen sowie Blindschleichen und
Ringelnatter suchen bevorzugt in solchen Steinhaufen ihr Versteck.



Im zentralen Bereich fithrt ein kleiner Sandweg von West nach Ost, nach einer Seite
begrenzt von einem Steinhaufen ( Eidechsen ), nach der anderen von einem kleinen
Holzlagerplatz ( eventuelle Ruheplitze von Erd- und Wecheselkréte, Blindschleiche,
Ringelnatter ), beide von unten her verkrautet. In diesem Abschnitt stehen auch ein
kleiner Walnufibaum und ein Mandelbaum. Solche manchmal {iber ldngere Zeitrdume
wenig genutzten Areale stellen wichtige kleinrdumige Riickzugsfldchen in ansonsten

intensiv beanspruchter Umgebung dar.

Es folgt eine Wingertfliche, die sich durch reichhaltige Krautschicht auch im
Nahbereich der Rebsticke auszeichnet, was darauf hinweist, dass der Wingert nicht
regelmifig mit Herbiziden behandelt wurde. Griinspecht, Bluthénfling, Girlitz,
Zaunammern, aber auch Drosseln und Grasmiicken finden hier Krautsamen,
Kleininsekten und Wirbellose. Auch Luftinsektenjiger wie Schnéipper, Schwalben

oder Mauersegler nutzen solche Bereiche bevorzugt.

Den nordlichen Abschlufl bildet ein kleiner Geblischkomplex mit einem alten
efeuiiberwucherten Obstbaum, umgeben von Brombeeren und Holunder. Dieser
Bereich diirfte neben weniger gestorten Geholzen in den Gérten ein wichtiges
Bruthabitat fiir Amsel, Zaunk6nig, Grasmiicken, Heckenbraunelle, Bluthénfling,

Stieglitz oder die seltene Zaunammer sein.

Im Westen des Untersuchungsgebictes bieten einige Geb#dude und teilweise extensiv
bewirtschaftete kleine Garteninseln Brutméglichkeiten fiir Turmfalke, Tiirkentaube,
Dohle, Amsel, Star, Bachstelze, Haussperling, Bluthéinfling oder Zaunammer.

Zum Wingert hin abgrenzende Steinmauern sind Lebensraum der Mauereidechse.

Der im Osten das Gelidnde begrenzende nicht befestigte Wingertweg stellt durch seine
Offenheit und den niedrigen krautigen Bewuchs einen wichtigen Teilaspekt dar.
M#usebussard, Turmfalke und Waldohreule sind hier gerne auf M#usejagd,
Bodenvogel wie Heidelerche und zahlreiche Finkenarten und Ammern kénnen hier
durch relativ gute Ubersicht und verbotenen Biozideinsatz erfolgreich nach Nahrung

suchen.

4.1, Kommentierte Liste bereits nachgewiesener und potentieller Vogelarten

Graureiher { Ardea cinerea )
Wespenbussard ( Pernis apivorus )
Rotmilan ( Milvus m. )
Schwarzmilan { M. migrans )
Méiusebussard ( Buteo b. )
Habicht { Accipiter gentilis )
Sperber { A. nisus )

Wanderfalke ( Falco peregrinus )
Turmfalke ( F. tinnunculus )
Baumfalke ( F. subbuteo }

Merlin ( F. columbarius )
Hohltaube ( Columba oenas )
Ringeltaube ( C. palumbus )
Tiirkentaube ( Streptopelia decaocto )
Turteltaube ( S. turtur )
Waldohreule ( Asio otus )
Mauersegler { Apus a. )

Kuckuck { Cuculus canorus )

B, W

B,Z (VSRL)

Z ( VSRL, RLD V, SPEC2)
Z (VSRL, SPEC 3)

B, 7, W ( BartschV )

B, W ( BartschV )

B, W ( BartschV )

B, W ( RLD 3, VSRL, BartschV )

B, W ( SPEC 3, BartschV )
B, Z ( RL.D 3, BartschV )
Z, W ( BartschV )

B

B, W

B, W(RLDV)
B,Z{(RLDV)

B, W ( BartschV )
B,Z(RLDV)

B,Z (RLDV)



Griinspecht ( Picus viridis )
Wendehals ( Jynx torquila }
Buntspecht ( Dendrocopos major )
Kleinspecht { Dryobates minor }

Pirol ( Oriolus 0. )

Neuntéter { Lanius collurio )
Eichelhdher ( Garrulus glandarius )
Elster ( Picap. )

Dohle { Coloeus monedula )

Saatkrdhe ( Corvus frugilegus )
Rabenkrihe ( C. corone )

Kohlmeise ( Parus major )

Blaumeise ( P. caeruleus )
Sumpftmeise ( P.palustris )
Tannenmeise ( P. ater )

Haubenmeise ( P. cristatus )
Schwanzmeise ( Aegithalos caudatus )
Mehlschwalbe ( Delichon urbicum )
Rauchschwalbe { Hirundo rustica )
Feldlerche ( Alauda arvensis )
Heidelerche ( Lullula arborea )

Fitis ( Phylloscopus trochilus }
Zilpzalp ( P. collybita )

Feldschwirl ( Locustella naevia )
Gelbspétter ( Hippolais icterina )
Monchsgrasmiicke ( Sylvia atricapilla )
Gartengrasmiicke ( S. borin )
Klappergrasmiicke ( S. curruca )
Dorngrasmiucke ( S. communis )
Wintergoldhdhnchen ( Regulus r. )
Sommergoldhihnchen ( R. ignicapilla )
Gartenbaumldufer ( Certhia brachydactyla )
Kleiber ( Sitta europaca )

Star ( Sturnus vulgaris )

Zaunkoénig ( Troglodytes t.)

Amsel ( Turdus merula )

Singdrossel ( T. philomelos )
Rotdrossel ( T. iliacus )

Misteldrossel,( T. viscivorus )
Wacholderdrossel ( T. pilaris )
Grauschnépper ( Muscicapa striata )
Trauerschnépper ( Ficedula hypoleuca )
Rotkehlchen ( Erithacus rubecula )
Nachtigall ( Luscinia megarhynchos )
Hausrotschwanz ( Phoenicurus ochruros )
Gartenrotschwanz ( P. phoenicurus )
Braunkehlchen ( Saxicola rubetra )
Schwarzkehlchen { S. rubicola )
Steinschmitzer ( Oenanthe 0. )

B, W (RLD V, SPEC 2, BartschV)
Z (VSRL, RLD3, SPEC 3, BartschV)
B, W
B, W
Z(RLDV)
B, Z (VSRL, RLD V, SPEC 3)
B, W
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Heckenbraunelle ( Prunella modularis ) B, W

Haussperling ( Passer domesticus ) B, W(RLD V,SPEC3)
Feldsperling ( P. montanus ) B, W(RLD V, SPEC 3)
Wiesenpieper ( Anthus pratensis ) Z

Baumpieper ( A. trivialis ) Z{(RLDV)

Bachstelze ( Motacilla alba ) B

Wiesenschafstelze ( M. flava ) Z{RLD V)
Gebirgsstelze ( M. cinerea ) Z

Buchiink ( Fringilla coelebs ) B, W

Bergfink ( F. montifringilla ) W

Kernbeilier ( Coccothraustes c. ) B, W

Gimpel ( Pyrrhula p. ) Z, W

Griinfink ( Carduelis chloris ) B, W

Erlenzeisig ( Carduelis spinus ) W

Girlitz ( Serinus s. ) B, W

Stieglitz ( Carduelis c. ) B, W

Bluthénfling ( C. cannabina ) B, W(RLD V, SPEC 2)
Birkenzeisig ( C. flammea ) W

Goldammer ( Emberiza citrinella ) Z, W

Zaunammer ( E. cirlus ) B, W (RLD 2, VSRL, BartschV )
Rohrammer ( E. schoeniclus ) Z

Legende :

-B ' Zur Brutzeit entweder als Brutvogel oder mehr oder weniger regelméaBiger
Nahrungsgast zu erwarten

- W Als Wintergast zu erwarten / nachgewiesen

-7, . Zur Zugzeit als Gast zu erwarten/ nachgewiesen

Schutzstatus in Klammern:
- VSRL : FFH- Arten Anhang 1 und 4 , Arten im Anhang 1 und 4 der Européischen
Vogelschutzrichtlinie
-RLD : Rote Liste Deutschlands 2002 ( nach Bauer et alt. )
1 : vom Aussterben bedroht
2 : stark gefihrdet
3 : gefihrdet
V : Vorwarnliste
- SPEC: Species of European Conservation Concern ( Bird Life International 2004 )
2 : Weltbestand oder Verbreitungsgebiet konzentriert auf Europa bei
gleichzeitig ungtinstigem Erhaltungszustand
3 : sonstige Art mit ungiinstigem Erhaltungszustand
- BartschV : streng geschiitzte Art nach Bundesartenschutzverordnung



4.2, Bereits nachgewiesene und potentiell vorkommende Amphibien und
Reptilien

Feuersalamander ( Salamandra s. )

Erdkréte ( Bufo b. )

Wechselkréte ( B. viridis ) RLD 2, FFH Anh. 4
Grasfrosch ( Rana temporaria )

Zauneidechse ( Lacerta agilis ) RLD 3, FFH Anh. 4
Mauereidechse ( Podarcis muralis ) RLD 2, FFH Anh, 4
Blindschleiche ( Anguis fragilis )

Mauereidechsen konnten bereits 2012 im Gebiet beobachtet werden, von den anderen
Arten gibt es Nachweise der letzten Jahre aus der nahen Umgebung, so dass mit ihrem
Auftreten im Untersuchungsraum gerechnet werden sollte.

Legende:
RLD: Rote Liste Deutschland: 2 stark gefshrdet
3 gefihrdet
FFH: Arten der Fauna- Flora- Habitat- Richtlinie der Européischen Union

3. Potentialabschitzung des Gebietes mit zu erwartenden Ausgleichsmaflnahmen

Insgesamt handelt es sich bei dem untersuchten Gebiet um einen typischen
Siedlungsrandbereich, bei dem die wenig gepflegten Kontaktzonen zu
landwirtschaftlich genutzten Flichen die wertvollsten Biotope darstellen und im Falle
einer Bebauung wegfallen werden. Hier sind zu nennen

1 die sandige Brache im stidlichen Teil,

2 die beiden zentralen Lagerplétze fiir Steine bzw. Holz,

3 Randzonen der Gérten,

4 die ndrdliche Gebiischstruktur sowie

5 der verkrautete und nicht befestigte Wingertweg,

Hiervon mehr oder weniger in ihrem Brutgeschift betroffene planungsrelevante
Vogelarten werden Mausebussard, Turmfalke, Ttirken- und Turteltaube, Waldohreule,
Griinspecht, Neuntéter, Heidelerche, Grauschnéipper, Schwarzkehlchen, Feld- und
Haussperling, Grauschnépper, Bluthinfling und Zaunammer sein. Vor allen Dingen
Geblisch- und Brachenbriiter miissen im Vorfeld tiber ausreichende
Ausweichmoéglichkeiten versorgt werden, damit sic den Lebensraum nicht komplett
verlassen miissen. Hier kann im Nahbereich durch einige Wingertzeilen, die zu
kleinen Hecken und Brachen umstrukturiert werden, sehr einfach Ausgleich
geschaffen werden. Genannte kleinrdumige Strukturen spielen auch eine wichtige
Rolle in der Versorgung mit ausreichend Futter in Form von Samereien wihrend des
Winters oder Insekten zur Brutzeit, auch fiir teilweise aus der Nachbarschaft
anfliegende Arten.

Fiir Mauer- und Zauneidechse, Erd- und Wechselkréte oder Blindschleiche und
andere eventuell (‘auch auflerhalb der eigentlichen Fortptlanzungsgebiete )
vorkommenden Amphibien oder Reptilien sind Totalverluste an Lebensrdumen mit
vorgenannten MaBnahmen zu verkniipfen. Durch die Anlage kleiner Stein- oder



Holzhaufen inmitten kleiner, der regelméBigen Pflege entzogenen Flachen sowie eines
entsprechenden Brachfeldes im Nahbereich muf§ hier wirksam im Vorfeld
Ausweichmdglichkeit geschaffen werden. Die Mauereidechse braucht allerdings
sonnenexponierte, steinige Kleinstrukturen wie Mauern und Gesteinsanh&ufungen, die
nicht zu sehr verkrauten diirfen, da sich die Tiere sonst nicht mehr sonnen kénnen.
Insgesamt ist mit Ausgleich zu rechnen fiir den wegfallenden Grasweg im Wingert,
die verkrautete Brache, Holz- und Steinlagerpliitze, Steinmauern sowie alle zu
entfernenden Geblischstrukturen. Diese Mafinahmen werden vor Beginn der
Umstrukturierungen nétig sein. Zudem ist so zu planen, dass betroffene Arten in ihrer
Fortpflanzungszeit geschont werden miissen { zwischen 1. Mérz und 1. Oktober ).

Bei Abtragung des Gelidndes wird auch auflerhalb der Schonzeit auf
Unterschlupfstellen von Amphibien und Reptilien zu achten sein, um diese

gef. per Hand vor dem sicheren Maschinentod zu retten und in die vorbereiteten
Ersatzlebensrdume zu verbringen.

6. Literatur

- Svensson, Mullarney, Zetterstrom: Der Kosmos Vogelfithrer, Kosmos 2011

- Barthel, Dougalis: Kosmos Naturfithrer, Was fliegt denn da?, Kosmos 2006

- Bauer, Bezzel, Fiedler: Das Kompendium der Végel Mitteleuropas, Aula 2005

- Beaman, Magde: Handbuch der Vogelbestimmung, Ulmer 2007

- Del Hoyo, Elliot, Sargatal, Christie: Handbook of the Birds of the Wirld Bd. 2, 4, 5,
7,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, Lynx Edicions 1994 bis 2011

- Glutz v. Blotzheim, Bauer: Handbuch der Vigel Mitteleuropas, Aula 1990- 97

- Siidbeck et alt., Methodenstandards zur Erfassung der Brutvogel Deutschlands,
Radolfzell 2005

- Dieter Glandt: Heimische Amphibien, Aula 2008

- “ . Taschenlexikon der Amphibien und Reptilien Europas,
Quelle und Meyer 2010

- Diesener, Reichholf: Lurche und Kriechtiere, Mosaik 1985

Neustadt, 17.11.2012

//f e 4-;5"/ At e

Clement Heber



	Begründung wirksam.pdf
	Umweltbericht.pdf
	Artenschutzprüfung.pdf

